
 
Wahlordnung der Gesamtkonferenz für die Wahl der 

Lehrervertretung im Schulvorstand der Friedrich-
List-Schule Hildesheim 

 
 

• Die Wahl der Lehrervertretung im Schulvorstand erfolgt als 
Persönlichkeitswahl.   

• Die Lehrervertreter der Gesamtkonferenz wählen aus ihrer Mitte 
durch Handaufheben einen Wahlvorstand, der aus einer Wahlleiterin 
oder einem Wahlleiter, einer Schriftführerin oder einem Schriftführer 
und bis zu zwei weiteren Personen zum Auszählen besteht. Die 
gewählten Mitglieder des Wahlvorstandes können sich nicht zur 
Schulvorstandswahl aufstellen lassen.  

• Wahlvorschläge, die das Einverständnis der Vorgeschlagenen 
enthalten müssen, sind beim Wahlvorstand bis zu einem von diesem 
festgesetzten Termin einzureichen. 

• Die Wahl findet alle zwei Jahre statt. Sie erfolgt an zwei Schultagen 
im neuen Schuljahr, spätestens  4 Wochen nach Unterrichtsbeginn. 

• Jede Lehrerin bzw. jeder Lehrer hat mindestens vier und höchstens 
sieben Stimmen. 

• Eine Kumulation der Stimmen ist unzulässig. 
• Die Wahlen für die Vertreter und Vertreterinnen einerseits sowie die 

Stellvertreter und Stellvertreterinnen werden in einem Wahlgang 
durchgeführt. Gewählt wird durch Stimmzettel. Briefwahl ist möglich. 
Als Vertreter / Vertreterin sind dann die sieben Kandidaten gewählt, 
die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Haben zwei oder 
mehrere Kandidaten die gleiche Stimmenzahl und reicht die zur 
Verfügung stehende Zahl von Sitzen im Schulvorstand für sie nicht 
aus, ist zwischen ihnen durch Los zu entscheiden.  

• Die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Reihenfolge 
der auf sie abgegebenen Stimmenanzahl als Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter der Vertreter der Lehrkräfte im Schulvorstand gewählt. 
Bei Stimmengleichheit der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter  
entscheidet über die Reihenfolge das Los. 

• Scheidet eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem Schulvorstand 
aus oder tritt sie/er von ihrem/seinem Amt zurück, so tritt an ihre/seine 
Stelle die Stellvertreterin/ der Stellvertreter mit den meisten Stimmen. 
Sind keine Stellvertreter/Innen mehr vorhanden, ist neu zu wählen.   
 


